
Abschnitt 4Abschnitt 4

Aufenthalt zum Zweck der ErwerbstätigkeitAufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18 Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine Bestimmungen§ 18 Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; allgemeine Bestimmungen

(1) Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich an den Erfordernissen(1) Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich an den Erfordernissen

des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Deutschland unter Berücksichtigungdes Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Deutschland unter Berücksichtigung

der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die besonderen Möglichkeiten fürder Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die besonderen Möglichkeiten für

ausländische Fachkräfte dienen der Sicherung der Fachkräftebasis und derausländische Fachkräfte dienen der Sicherung der Fachkräftebasis und der

Stärkung der sozialen Sicherungssysteme. Sie sind ausgerichtet auf dieStärkung der sozialen Sicherungssysteme. Sie sind ausgerichtet auf die

nachhaltige Integration von Fachkräften in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaftnachhaltige Integration von Fachkräften in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft

unter Beachtung der Interessen der öffentlichen Sicherheit.unter Beachtung der Interessen der öffentlichen Sicherheit.

(2) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung nach(2) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung nach

diesem Abschnitt setzt voraus, dassdiesem Abschnitt setzt voraus, dass

1. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,1. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,

2. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat; dies gilt nicht, wenn2. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat; dies gilt nicht, wenn

durch Gesetz, zwischenstaatliche Vereinbarung oder durch diedurch Gesetz, zwischenstaatliche Vereinbarung oder durch die

Beschäftigungsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der BeschäftigungBeschäftigungsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung

ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist; in diesem Fall kannohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist; in diesem Fall kann

die Erteilung des Aufenthaltstitels auch versagt werden, wenn einer derdie Erteilung des Aufenthaltstitels auch versagt werden, wenn einer der

Tatbestände des § 40 Absatz 2 oder 3 vorliegt,Tatbestände des § 40 Absatz 2 oder 3 vorliegt,

3. eine Berufsausübungserlaubnis erteilt wurde oder zugesagt ist, soweit diese3. eine Berufsausübungserlaubnis erteilt wurde oder zugesagt ist, soweit diese

erforderlich ist,erforderlich ist,

4. die Gleichwertigkeit der Qualifikation festgestellt wurde oder ein anerkannter4. die Gleichwertigkeit der Qualifikation festgestellt wurde oder ein anerkannter

ausländischer oder ein einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbarerausländischer oder ein einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbarer

ausländischer Hochschulabschluss vorliegt, soweit dies eine Voraussetzung für dieausländischer Hochschulabschluss vorliegt, soweit dies eine Voraussetzung für die

Erteilung des Aufenthaltstitels ist, undErteilung des Aufenthaltstitels ist, und

5. in den Fällen der erstmaligen Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 18a oder §5. in den Fällen der erstmaligen Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 18a oder §

18b Absatz 1 nach Vollendung des 45. Lebensjahres des Ausländers die Höhe des18b Absatz 1 nach Vollendung des 45. Lebensjahres des Ausländers die Höhe des

Gehalts mindestens 55 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in derGehalts mindestens 55 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der

allgemeinen Rentenversicherung entspricht, es sei denn, der Ausländer kann denallgemeinen Rentenversicherung entspricht, es sei denn, der Ausländer kann den

Nachweis über eine angemessene Altersversorgung erbringen. Von denNachweis über eine angemessene Altersversorgung erbringen. Von den

Voraussetzungen nach Satz 1 kann nur in begründeten Ausnahmefällen, in denenVoraussetzungen nach Satz 1 kann nur in begründeten Ausnahmefällen, in denen

ein öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oderein öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder

arbeitsmarktpolitisches Interesse an der Beschäftigung des Ausländers besteht,arbeitsmarktpolitisches Interesse an der Beschäftigung des Ausländers besteht,

abgesehen werden. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gibtabgesehen werden. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gibt



das Mindestgehalt für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember desdas Mindestgehalt für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember des

Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.

(3) Fachkraft im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ausländer, der(3) Fachkraft im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ausländer, der

1. eine inländische qualifizierte Berufsausbildung oder eine mit einer inländischen1. eine inländische qualifizierte Berufsausbildung oder eine mit einer inländischen

qualifizierten Berufsausbildung gleichwertige ausländische Berufsqualifikationqualifizierten Berufsausbildung gleichwertige ausländische Berufsqualifikation

besitzt (Fachkraft mit Berufsausbildung) oderbesitzt (Fachkraft mit Berufsausbildung) oder

2. einen deutschen, einen anerkannten ausländischen oder einen einem deutschen2. einen deutschen, einen anerkannten ausländischen oder einen einem deutschen

Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss besitztHochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss besitzt

(Fachkraft mit akademischer Ausbildung).(Fachkraft mit akademischer Ausbildung).

(4) Aufenthaltstitel für Fachkräfte gemäß den §§ 18a und 18b werden für die Dauer(4) Aufenthaltstitel für Fachkräfte gemäß den §§ 18a und 18b werden für die Dauer

von vier Jahren oder, wenn das Arbeitsverhältnis oder die Zustimmung dervon vier Jahren oder, wenn das Arbeitsverhältnis oder die Zustimmung der

Bundesagentur für Arbeit auf einen kürzeren Zeitraum befristet sind, für diesenBundesagentur für Arbeit auf einen kürzeren Zeitraum befristet sind, für diesen

kürzeren Zeitraum erteilt. Die Blaue Karte EU wird für die Dauer deskürzeren Zeitraum erteilt. Die Blaue Karte EU wird für die Dauer des

Arbeitsvertrages zuzüglich dreier Monate ausgestellt oder verlängert, wenn dieArbeitsvertrages zuzüglich dreier Monate ausgestellt oder verlängert, wenn die

Dauer des Arbeitsvertrages weniger als vier Jahre beträgt.Dauer des Arbeitsvertrages weniger als vier Jahre beträgt.

§ 18a Fachkräfte mit Berufsausbildung§ 18a Fachkräfte mit Berufsausbildung

Einer Fachkraft mit Berufsausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis zur AusübungEiner Fachkraft mit Berufsausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung

einer qualifizierten Beschäftigung erteilt werden, zu der ihre erworbeneeiner qualifizierten Beschäftigung erteilt werden, zu der ihre erworbene

Qualifikation sie befähigt.Qualifikation sie befähigt.

§ 18b Fachkräfte mit akademischer Ausbildung§ 18b Fachkräfte mit akademischer Ausbildung

(1) Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis(1) Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis

zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteilt werden, zu der ihrezur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteilt werden, zu der ihre

Qualifikation sie befähigt.Qualifikation sie befähigt.

(2) Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung wird ohne Zustimmung der(2) Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung wird ohne Zustimmung der

Bundesagentur für Arbeit eine Blaue Karte EU zum Zweck einer ihrer QualifikationBundesagentur für Arbeit eine Blaue Karte EU zum Zweck einer ihrer Qualifikation

angemessenen Beschäftigung erteilt, wenn sie ein Gehalt in Höhe von mindestensangemessenen Beschäftigung erteilt, wenn sie ein Gehalt in Höhe von mindestens

zwei Dritteln der jährlichen Bemessungsgrenze in der allgemeinenzwei Dritteln der jährlichen Bemessungsgrenze in der allgemeinen

Rentenversicherung erhält und keiner der in § 19f Absatz 1 und 2 geregeltenRentenversicherung erhält und keiner der in § 19f Absatz 1 und 2 geregelten

Ablehnungsgründe vorliegt. Fachkräften mit akademischer Ausbildung, die einenAblehnungsgründe vorliegt. Fachkräften mit akademischer Ausbildung, die einen

Beruf ausüben, der zu den Gruppen 21, 221 oder 25 nach der Empfehlung derBeruf ausüben, der zu den Gruppen 21, 221 oder 25 nach der Empfehlung der

Kommission vom 29. Oktober 2009 über die Verwendung der InternationalenKommission vom 29. Oktober 2009 über die Verwendung der Internationalen

Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 31)Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 31)

gehört, wird die Blaue Karte EU abweichend von Satz 1 mit Zustimmung dergehört, wird die Blaue Karte EU abweichend von Satz 1 mit Zustimmung der

Bundesagentur für Arbeit erteilt, wenn die Höhe des Gehalts mindestens 52Bundesagentur für Arbeit erteilt, wenn die Höhe des Gehalts mindestens 52



Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinenProzent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen

Rentenversicherung beträgt. Das Bundesministerium des Innern gibt dieRentenversicherung beträgt. Das Bundesministerium des Innern gibt die

Mindestgehälter für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember desMindestgehälter für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember des

Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt. Abweichend von § 4a Absatz 3 Satz 3 istVorjahres im Bundesanzeiger bekannt. Abweichend von § 4a Absatz 3 Satz 3 ist

bei einem Arbeitsplatzwechsel eines Inhabers einer Blauen Karte EU nur in denbei einem Arbeitsplatzwechsel eines Inhabers einer Blauen Karte EU nur in den

ersten zwei Jahren der Beschäftigung die Erlaubnis durch die Ausländerbehördeersten zwei Jahren der Beschäftigung die Erlaubnis durch die Ausländerbehörde

erforderlich; sie wird erteilt, wenn die Voraussetzungen der Erteilung einer Blauenerforderlich; sie wird erteilt, wenn die Voraussetzungen der Erteilung einer Blauen

Karte EU vorliegen.Karte EU vorliegen.

§ 18c Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte§ 18c Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte

(1) Einer Fachkraft ist ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine(1) Einer Fachkraft ist ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine

Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wennNiederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn

1. sie seit vier Jahren im Besitz eines Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b oder1. sie seit vier Jahren im Besitz eines Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b oder

18d ist,18d ist,

2. sie einen Arbeitsplatz innehat, der nach den Voraussetzungen der §§ 18a, 18b2. sie einen Arbeitsplatz innehat, der nach den Voraussetzungen der §§ 18a, 18b

oder § 18d von ihr besetzt werden darf,oder § 18d von ihr besetzt werden darf,

3. sie mindestens 48 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur3. sie mindestens 48 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur

gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwendungen für einengesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwendungen für einen

Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oderAnspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder

Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens nachweist,Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens nachweist,

4. sie über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und4. sie über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und

5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 95. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9

vorliegen; § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend.vorliegen; § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend.

Die Frist nach Satz 1 Nummer 1 verkürzt sich auf zwei Jahre und die Frist nachDie Frist nach Satz 1 Nummer 1 verkürzt sich auf zwei Jahre und die Frist nach

Satz 1 Nummer 3 verkürzt sich auf 24 Monate, wenn die Fachkraft eine inländischeSatz 1 Nummer 3 verkürzt sich auf 24 Monate, wenn die Fachkraft eine inländische

Berufsausbildung oder ein inländisches Studium erfolgreich abgeschlossen hat.Berufsausbildung oder ein inländisches Studium erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist dem Inhaber einer Blauen Karte EU eine(2) Abweichend von Absatz 1 ist dem Inhaber einer Blauen Karte EU eine

Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er mindestens 33 Monate eineNiederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er mindestens 33 Monate eine

Beschäftigung nach § 18b Absatz 2 ausgeübt hat und für diesen ZeitraumBeschäftigung nach § 18b Absatz 2 ausgeübt hat und für diesen Zeitraum

Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen RentenversicherungPflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung

geleistet hat oder Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungengeleistet hat oder Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen

einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eineseiner Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines

Versicherungsunternehmens nachweist und die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2Versicherungsunternehmens nachweist und die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2

Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen und er über einfache KenntnisseSatz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen und er über einfache Kenntnisse

der deutschen Sprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend.der deutschen Sprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 6 gilt entsprechend.



Die Frist nach Satz 1 verkürzt sich auf 21 Monate, wenn der Ausländer überDie Frist nach Satz 1 verkürzt sich auf 21 Monate, wenn der Ausländer über

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

(3) Einer hoch qualifizierten Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann ohne(3) Einer hoch qualifizierten Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann ohne

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit in besonderen Fällen eineZustimmung der Bundesagentur für Arbeit in besonderen Fällen eine

Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dassNiederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass

die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und diedie Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und die

Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind sowie dieSicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind sowie die

Voraussetzung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 vorliegt. Die LandesregierungVoraussetzung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 vorliegt. Die Landesregierung

kann bestimmen, dass die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach Satz 1 derkann bestimmen, dass die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach Satz 1 der

Zustimmung der obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten StelleZustimmung der obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle

bedarf. Hoch qualifiziert nach Satz 1 sind bei mehrjähriger Berufserfahrungbedarf. Hoch qualifiziert nach Satz 1 sind bei mehrjähriger Berufserfahrung

insbesondereinsbesondere

1. Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen oder1. Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen oder

2. Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder wissenschaftliche Mitarbeiter in2. Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder wissenschaftliche Mitarbeiter in

herausgehobener Funktion.herausgehobener Funktion.

§ 18d Forschung§ 18d Forschung

(1) Einem Ausländer wird ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine(1) Einem Ausländer wird ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine

Aufenthaltserlaubnis nach der Richtlinie (EU) 2016/801 zum Zweck der ForschungAufenthaltserlaubnis nach der Richtlinie (EU) 2016/801 zum Zweck der Forschung

erteilt, wennerteilt, wenn

1. er1. er

a) eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechenden Vertrag zura) eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechenden Vertrag zur

Durchführung eines Forschungsvorhabens mit einer ForschungseinrichtungDurchführung eines Forschungsvorhabens mit einer Forschungseinrichtung

abgeschlossen hat, die für die Durchführung des besonderen Zulassungsverfahrensabgeschlossen hat, die für die Durchführung des besonderen Zulassungsverfahrens

für Forscher im Bundesgebiet anerkannt ist, oderfür Forscher im Bundesgebiet anerkannt ist, oder

b) eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechenden Vertrag mitb) eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechenden Vertrag mit

einer Forschungseinrichtung abgeschlossen hat, die Forschung betreibt, undeiner Forschungseinrichtung abgeschlossen hat, die Forschung betreibt, und

2. die Forschungseinrichtung sich schriftlich zur Übernahme der Kosten verpflichtet2. die Forschungseinrichtung sich schriftlich zur Übernahme der Kosten verpflichtet

hat, die öffentlichen Stellen bis zu sechs Monate nach der Beendigung derhat, die öffentlichen Stellen bis zu sechs Monate nach der Beendigung der

Aufnahmevereinbarung entstehen fürAufnahmevereinbarung entstehen für

a) den Lebensunterhalt des Ausländers während eines unerlaubten Aufenthalts ina) den Lebensunterhalt des Ausländers während eines unerlaubten Aufenthalts in

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union undeinem Mitgliedstaat der Europäischen Union und

b) eine Abschiebung des Ausländers.b) eine Abschiebung des Ausländers.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a ist die AufenthaltserlaubnisIn den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a ist die Aufenthaltserlaubnis



innerhalb von 60 Tagen nach Antragstellung zu erteilen.innerhalb von 60 Tagen nach Antragstellung zu erteilen.

(2) Von dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 soll abgesehen werden,(2) Von dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 soll abgesehen werden,

wenn die Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mittelnwenn die Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mitteln

finanziert wird. Es kann davon abgesehen werden, wenn an demfinanziert wird. Es kann davon abgesehen werden, wenn an dem

Forschungsvorhaben ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Auf die nachForschungsvorhaben ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Auf die nach

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgegebenen Erklärungen sind § 66 Absatz 5, § 67Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgegebenen Erklärungen sind § 66 Absatz 5, § 67

Absatz 3 sowie § 68 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 4 entsprechendAbsatz 3 sowie § 68 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 4 entsprechend

anzuwenden.anzuwenden.

(3) Die Forschungseinrichtung kann die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2(3) Die Forschungseinrichtung kann die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2

auch gegenüber der für ihre Anerkennung zuständigen Stelle allgemein fürauch gegenüber der für ihre Anerkennung zuständigen Stelle allgemein für

sämtliche Ausländer abgeben, denen auf Grund einer mit ihr geschlossenensämtliche Ausländer abgeben, denen auf Grund einer mit ihr geschlossenen

Aufnahmevereinbarung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.Aufnahmevereinbarung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens ein Jahr erteilt. Nimmt der(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens ein Jahr erteilt. Nimmt der

Ausländer an einem Unions- oder multilateralen Programm mitAusländer an einem Unions- oder multilateralen Programm mit

Mobilitätsmaßnahmen teil, so wird die Aufenthaltserlaubnis für mindestens zweiMobilitätsmaßnahmen teil, so wird die Aufenthaltserlaubnis für mindestens zwei

Jahre erteilt. Wenn das Forschungsvorhaben in einem kürzeren ZeitraumJahre erteilt. Wenn das Forschungsvorhaben in einem kürzeren Zeitraum

durchgeführt wird, wird die Aufenthaltserlaubnis abweichend von den Sätzen 1 unddurchgeführt wird, wird die Aufenthaltserlaubnis abweichend von den Sätzen 1 und

2 auf die Dauer des Forschungsvorhabens befristet; die Frist beträgt in den Fällen2 auf die Dauer des Forschungsvorhabens befristet; die Frist beträgt in den Fällen

des Satzes 2 mindestens ein Jahr.des Satzes 2 mindestens ein Jahr.

(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Aufnahme der(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Aufnahme der

Forschungstätigkeit bei der in der Aufnahmevereinbarung bezeichnetenForschungstätigkeit bei der in der Aufnahmevereinbarung bezeichneten

Forschungseinrichtung und zur Aufnahme von Tätigkeiten in der Lehre.Forschungseinrichtung und zur Aufnahme von Tätigkeiten in der Lehre.

Änderungen des Forschungsvorhabens während des Aufenthalts führen nicht zumÄnderungen des Forschungsvorhabens während des Aufenthalts führen nicht zum

Wegfall dieser Berechtigung.Wegfall dieser Berechtigung.

(6) Einem Ausländer, der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union(6) Einem Ausländer, der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union

international Schutzberechtigter ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck derinternational Schutzberechtigter ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der

Forschung erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sindForschung erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind

und er sich mindestens zwei Jahre nach Erteilung der Schutzberechtigung inund er sich mindestens zwei Jahre nach Erteilung der Schutzberechtigung in

diesem Mitgliedstaat aufgehalten hat. Absatz 5 gilt entsprechend.diesem Mitgliedstaat aufgehalten hat. Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 18e Kurzfristige Mobilität für Forscher§ 18e Kurzfristige Mobilität für Forscher

(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck der Forschung, der eine Dauer von 180 Tagen(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck der Forschung, der eine Dauer von 180 Tagen

innerhalb eines Zeitraums von 360 Tagen nicht überschreitet, bedarf ein Ausländerinnerhalb eines Zeitraums von 360 Tagen nicht überschreitet, bedarf ein Ausländer

abweichend von § 4 Absatz 1 keines Aufenthaltstitels, wenn die aufnehmendeabweichend von § 4 Absatz 1 keines Aufenthaltstitels, wenn die aufnehmende

Forschungseinrichtung im Bundesgebiet dem Bundesamt für Migration undForschungseinrichtung im Bundesgebiet dem Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge und der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteiltFlüchtlinge und der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteilt



hat, dass der Ausländer beabsichtigt, einen Teil seiner Forschungstätigkeit imhat, dass der Ausländer beabsichtigt, einen Teil seiner Forschungstätigkeit im

Bundesgebiet durchzuführen, und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitBundesgebiet durchzuführen, und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit

der Mitteilung vorlegtder Mitteilung vorlegt

1. den Nachweis, dass der Ausländer einen gültigen nach der Richtlinie (EU)1. den Nachweis, dass der Ausländer einen gültigen nach der Richtlinie (EU)

2016/801 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates zum Zweck der2016/801 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates zum Zweck der

Forschung besitzt,Forschung besitzt,

2. die Aufnahmevereinbarung oder den entsprechenden Vertrag, die oder der mit2. die Aufnahmevereinbarung oder den entsprechenden Vertrag, die oder der mit

der aufnehmenden Forschungseinrichtung im Bundesgebiet geschlossen wurde,der aufnehmenden Forschungseinrichtung im Bundesgebiet geschlossen wurde,

3. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des3. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des

Ausländers undAusländers und

4. den Nachweis, dass der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist.4. den Nachweis, dass der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist.

Die aufnehmende Forschungseinrichtung hat die Mitteilung zu dem Zeitpunkt zuDie aufnehmende Forschungseinrichtung hat die Mitteilung zu dem Zeitpunkt zu

machen, zu dem der Ausländer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischenmachen, zu dem der Ausländer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen

Union den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels im Anwendungsbereich derUnion den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels im Anwendungsbereich der

Richtlinie (EU) 2016/801 stellt. Ist der aufnehmenden Forschungseinrichtung zuRichtlinie (EU) 2016/801 stellt. Ist der aufnehmenden Forschungseinrichtung zu

diesem Zeitpunkt die Absicht des Ausländers, einen Teil der Forschungstätigkeit imdiesem Zeitpunkt die Absicht des Ausländers, einen Teil der Forschungstätigkeit im

Bundesgebiet durchzuführen, noch nicht bekannt, so hat sie die Mitteilung zu demBundesgebiet durchzuführen, noch nicht bekannt, so hat sie die Mitteilung zu dem

Zeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Absicht bekannt wird. Bei der Erteilung desZeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Absicht bekannt wird. Bei der Erteilung des

Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 1 durch einen Staat, der nicht Schengen-Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 1 durch einen Staat, der nicht Schengen-

Staat ist, und bei der Einreise über einen Staat, der nicht Schengen-Staat ist, hatStaat ist, und bei der Einreise über einen Staat, der nicht Schengen-Staat ist, hat

der Ausländer eine Kopie der Mitteilung mitzuführen und den zuständigender Ausländer eine Kopie der Mitteilung mitzuführen und den zuständigen

Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.

(2) Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und(2) Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und

wurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, sowurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so

darf der Ausländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels indarf der Ausländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels in

das Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck der Forschung aufhalten.das Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck der Forschung aufhalten.

Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt, so darf derErfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt, so darf der

Ausländer nach Zugang der Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer des in AbsatzAusländer nach Zugang der Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer des in Absatz

1 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das1 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das

Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck der Forschung aufhalten.Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck der Forschung aufhalten.

(3) Ein Ausländer, der die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, ist berechtigt, in(3) Ein Ausländer, der die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, ist berechtigt, in

der aufnehmenden Forschungseinrichtung die Forschungstätigkeit aufzunehmender aufnehmenden Forschungseinrichtung die Forschungstätigkeit aufzunehmen

und Tätigkeiten in der Lehre aufzunehmen.und Tätigkeiten in der Lehre aufzunehmen.

(4) Werden die Einreise und der Aufenthalt nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so hat(4) Werden die Einreise und der Aufenthalt nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so hat

der Ausländer die Forschungsstätigkeit unverzüglich einzustellen. Die bis dahinder Ausländer die Forschungsstätigkeit unverzüglich einzustellen. Die bis dahin



nach Absatz 1 Satz 1 bestehende Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitelsnach Absatz 1 Satz 1 bestehende Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels

entfällt.entfällt.

(5) Sofern keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts nach § 19f Absatz 5(5) Sofern keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts nach § 19f Absatz 5

erfolgt, wird dem Ausländer durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlingeerfolgt, wird dem Ausländer durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise und zum Aufenthalt zumeine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise und zum Aufenthalt zum

Zweck der Forschung im Rahmen der kurzfristigen Mobilität ausgestellt.Zweck der Forschung im Rahmen der kurzfristigen Mobilität ausgestellt.

(6) Nach der Ablehnung gemäß § 19f Absatz 5 oder der Ausstellung der(6) Nach der Ablehnung gemäß § 19f Absatz 5 oder der Ausstellung der

Bescheinigung im Sinne von Absatz 5 durch das Bundesamt für Migration undBescheinigung im Sinne von Absatz 5 durch das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitereFlüchtlinge ist die Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitere

aufenthaltsrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. Der Ausländeraufenthaltsrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. Der Ausländer

und die aufnehmende Forschungseinrichtung sind verpflichtet, derund die aufnehmende Forschungseinrichtung sind verpflichtet, der

Ausländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 genanntenAusländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 genannten

Voraussetzungen anzuzeigen.Voraussetzungen anzuzeigen.

§ 18f Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher§ 18f Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher

(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck der Forschung, der mehr als 180 Tage und(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck der Forschung, der mehr als 180 Tage und

höchstens ein Jahr dauert, wird einem Ausländer ohne Zustimmung derhöchstens ein Jahr dauert, wird einem Ausländer ohne Zustimmung der

Bundesagentur für Arbeit eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wennBundesagentur für Arbeit eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn

1. er einen für die Dauer des Verfahrens gültigen nach der Richtlinie (EU) 2016/8011. er einen für die Dauer des Verfahrens gültigen nach der Richtlinie (EU) 2016/801

erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt,erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates besitzt,

2. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes vorgelegt2. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes vorgelegt

wird undwird und

3. die Aufnahmevereinbarung oder der entsprechende Vertrag, die oder der mit der3. die Aufnahmevereinbarung oder der entsprechende Vertrag, die oder der mit der

aufnehmenden Forschungseinrichtung im Bundesgebiet geschlossen wurde,aufnehmenden Forschungseinrichtung im Bundesgebiet geschlossen wurde,

vorgelegt wird.vorgelegt wird.

(2) Wird der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis mindestens 30 Tage vor(2) Wird der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis mindestens 30 Tage vor

Beginn des Aufenthalts im Bundesgebiet gestellt und ist der Aufenthaltstitel desBeginn des Aufenthalts im Bundesgebiet gestellt und ist der Aufenthaltstitel des

anderen Mitgliedstaates weiterhin gültig, so gelten, bevor über den Antraganderen Mitgliedstaates weiterhin gültig, so gelten, bevor über den Antrag

entschieden wird, der Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit des Ausländers für bis zuentschieden wird, der Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit des Ausländers für bis zu

180 Tage innerhalb eines Zeitraums von 360 Tagen als erlaubt.180 Tage innerhalb eines Zeitraums von 360 Tagen als erlaubt.

(3) Für die Berechtigung zur Ausübung der Forschungstätigkeit und einer Tätigkeit(3) Für die Berechtigung zur Ausübung der Forschungstätigkeit und einer Tätigkeit

in der Lehre gilt § 18d Absatz 5 entsprechend.in der Lehre gilt § 18d Absatz 5 entsprechend.

(4) Der Ausländer und die aufnehmende Forschungseinrichtung sind verpflichtet,(4) Der Ausländer und die aufnehmende Forschungseinrichtung sind verpflichtet,

der Ausländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 genanntender Ausländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 1 genannten

Voraussetzungen anzuzeigen.Voraussetzungen anzuzeigen.



(5) Der Antrag wird abgelehnt, wenn er parallel zu einer Mitteilung nach § 18e(5) Der Antrag wird abgelehnt, wenn er parallel zu einer Mitteilung nach § 18e

Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde. Abgelehnt wird ein Antrag auch, wenn er zwarAbsatz 1 Satz 1 gestellt wurde. Abgelehnt wird ein Antrag auch, wenn er zwar

während eines Aufenthalts nach § 18e Absatz 1, aber nicht mindestens 30 Tage vorwährend eines Aufenthalts nach § 18e Absatz 1, aber nicht mindestens 30 Tage vor

Ablauf dieses Aufenthalts vollständig gestellt wurde.Ablauf dieses Aufenthalts vollständig gestellt wurde.

§ 19 ICT-Karte für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer§ 19 ICT-Karte für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer

(1) Eine ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel zum Zweck eines unternehmensinternen(1) Eine ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel zum Zweck eines unternehmensinternen

Transfers eines Ausländers. Ein unternehmensinterner Transfer ist dieTransfers eines Ausländers. Ein unternehmensinterner Transfer ist die

vorübergehende Abordnung eines Ausländersvorübergehende Abordnung eines Ausländers

1. in eine inländische Niederlassung des Unternehmens, dem der Ausländer1. in eine inländische Niederlassung des Unternehmens, dem der Ausländer

angehört, wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb der Europäischen Unionangehört, wenn das Unternehmen seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union

hat, oderhat, oder

2. in eine inländische Niederlassung eines anderen Unternehmens der2. in eine inländische Niederlassung eines anderen Unternehmens der

Unternehmensgruppe, zu der auch dasjenige Unternehmen mit Sitz außerhalb derUnternehmensgruppe, zu der auch dasjenige Unternehmen mit Sitz außerhalb der

Europäischen Union gehört, dem der Ausländer angehört.Europäischen Union gehört, dem der Ausländer angehört.

(2) Einem Ausländer wird die ICT-Karte erteilt, wenn(2) Einem Ausländer wird die ICT-Karte erteilt, wenn

1. er in der aufnehmenden Niederlassung als Führungskraft oder Spezialist tätig1. er in der aufnehmenden Niederlassung als Führungskraft oder Spezialist tätig

wird,wird,

2. er dem Unternehmen oder der Unternehmensgruppe unmittelbar vor Beginn des2. er dem Unternehmen oder der Unternehmensgruppe unmittelbar vor Beginn des

unternehmensinternen Transfers seit mindestens sechs Monaten und für die Zeitunternehmensinternen Transfers seit mindestens sechs Monaten und für die Zeit

des Transfers ununterbrochen angehört,des Transfers ununterbrochen angehört,

3. der unternehmensinterne Transfer mehr als 90 Tage dauert,3. der unternehmensinterne Transfer mehr als 90 Tage dauert,

4. der Ausländer einen für die Dauer des unternehmensinternen Transfers gültigen4. der Ausländer einen für die Dauer des unternehmensinternen Transfers gültigen

Arbeitsvertrag und erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben vorweist, worinArbeitsvertrag und erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben vorweist, worin

enthalten sind:enthalten sind:

a) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu sonstigen Arbeitsbedingungen für diea) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu sonstigen Arbeitsbedingungen für die

Dauer des unternehmensinternen Transfers sowieDauer des unternehmensinternen Transfers sowie

b) der Nachweis, dass der Ausländer nach Beendigung des unternehmensinternenb) der Nachweis, dass der Ausländer nach Beendigung des unternehmensinternen

Transfers in eine außerhalb der Europäischen Union ansässige Niederlassung desTransfers in eine außerhalb der Europäischen Union ansässige Niederlassung des

gleichen Unternehmens oder der gleichen Unternehmensgruppe zurückkehrengleichen Unternehmens oder der gleichen Unternehmensgruppe zurückkehren

kann, undkann, und

5. er seine berufliche Qualifikation nachweist.5. er seine berufliche Qualifikation nachweist.

Führungskraft im Sinne dieses Gesetzes ist eine in einer SchlüsselpositionFührungskraft im Sinne dieses Gesetzes ist eine in einer Schlüsselposition

beschäftigte Person, die in erster Linie die aufnehmende Niederlassung leitet undbeschäftigte Person, die in erster Linie die aufnehmende Niederlassung leitet und



die hauptsächlich unter der allgemeinen Aufsicht des Leitungsorgans oder derdie hauptsächlich unter der allgemeinen Aufsicht des Leitungsorgans oder der

Anteilseigner oder gleichwertiger Personen steht oder von ihnen allgemeineAnteilseigner oder gleichwertiger Personen steht oder von ihnen allgemeine

Weisungen erhält. Diese Position schließt die Leitung der aufnehmendenWeisungen erhält. Diese Position schließt die Leitung der aufnehmenden

Niederlassung oder einer Abteilung oder Unterabteilung der aufnehmendenNiederlassung oder einer Abteilung oder Unterabteilung der aufnehmenden

Niederlassung, die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des sonstigen AufsichtNiederlassung, die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des sonstigen Aufsicht

führenden Personals und der Fach- und Führungskräfte sowie die Befugnis zurführenden Personals und der Fach- und Führungskräfte sowie die Befugnis zur

Empfehlung einer Anstellung, Entlassung oder sonstigen personellen MaßnahmeEmpfehlung einer Anstellung, Entlassung oder sonstigen personellen Maßnahme

ein. Spezialist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer über unerlässlicheein. Spezialist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer über unerlässliche

Spezialkenntnisse über die Tätigkeitsbereiche, die Verfahren oder die VerwaltungSpezialkenntnisse über die Tätigkeitsbereiche, die Verfahren oder die Verwaltung

der aufnehmenden Niederlassung, ein hohes Qualifikationsniveau sowieder aufnehmenden Niederlassung, ein hohes Qualifikationsniveau sowie

angemessene Berufserfahrung verfügt.angemessene Berufserfahrung verfügt.

(3) Die ICT-Karte wird einem Ausländer auch erteilt, wenn(3) Die ICT-Karte wird einem Ausländer auch erteilt, wenn

1. er als Trainee im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers tätig wird und1. er als Trainee im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers tätig wird und

2. die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Voraussetzungen vorliegen.2. die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Voraussetzungen vorliegen.

Trainee im Sinne dieses Gesetzes ist, wer über einen Hochschulabschluss verfügt,Trainee im Sinne dieses Gesetzes ist, wer über einen Hochschulabschluss verfügt,

ein Traineeprogramm absolviert, das der beruflichen Entwicklung oder derein Traineeprogramm absolviert, das der beruflichen Entwicklung oder der

Fortbildung in Bezug auf Geschäftstechniken und -methoden dient, und entlohntFortbildung in Bezug auf Geschäftstechniken und -methoden dient, und entlohnt

wird.wird.

(4) Die ICT-Karte wird erteilt(4) Die ICT-Karte wird erteilt

1. bei Führungskräften und bei Spezialisten für die Dauer des Transfers, höchstens1. bei Führungskräften und bei Spezialisten für die Dauer des Transfers, höchstens

jedoch für drei Jahre undjedoch für drei Jahre und

2. bei Trainees für die Dauer des Transfers, höchstens jedoch für ein Jahr.2. bei Trainees für die Dauer des Transfers, höchstens jedoch für ein Jahr.

Durch eine Verlängerung der ICT-Karte dürfen die in Satz 1 genanntenDurch eine Verlängerung der ICT-Karte dürfen die in Satz 1 genannten

Höchstfristen nicht überschritten werden.Höchstfristen nicht überschritten werden.

(5) Die ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn der Ausländer(5) Die ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn der Ausländer

1. auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und ihren1. auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und ihren

Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten andererseits ein Recht auf freienMitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten andererseits ein Recht auf freien

Personenverkehr genießt, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist,Personenverkehr genießt, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist,

2. in einem Unternehmen mit Sitz in einem dieser Drittstaaten beschäftigt ist oder2. in einem Unternehmen mit Sitz in einem dieser Drittstaaten beschäftigt ist oder

3. im Rahmen seines Studiums ein Praktikum absolviert.3. im Rahmen seines Studiums ein Praktikum absolviert.

(6) Die ICT-Karte wird darüber hinaus nicht erteilt, wenn(6) Die ICT-Karte wird darüber hinaus nicht erteilt, wenn

1. die aufnehmende Niederlassung hauptsächlich zu dem Zweck gegründet wurde,1. die aufnehmende Niederlassung hauptsächlich zu dem Zweck gegründet wurde,

die Einreise von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern zu erleichtern,die Einreise von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern zu erleichtern,



2. sich der Ausländer im Rahmen der Möglichkeiten der Einreise und des2. sich der Ausländer im Rahmen der Möglichkeiten der Einreise und des

Aufenthalts in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu Zwecken desAufenthalts in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu Zwecken des

unternehmensinternen Transfers im Rahmen des Transfers länger in einemunternehmensinternen Transfers im Rahmen des Transfers länger in einem

anderen Mitgliedstaat aufhalten wird als im Bundesgebiet oderanderen Mitgliedstaat aufhalten wird als im Bundesgebiet oder

3. der Antrag vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Ende des letzten Aufenthalts3. der Antrag vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Ende des letzten Aufenthalts

des Ausländers zum Zweck des unternehmensinternen Transfers im Bundesgebietdes Ausländers zum Zweck des unternehmensinternen Transfers im Bundesgebiet

gestellt wird.gestellt wird.

(7) Diese Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/66/EU des(7) Diese Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/66/EU des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die BedingungenEuropäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen

für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen einesfür die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines

unternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1).unternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1).

§ 19a Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer§ 19a Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer

(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck eines unternehmensinternen Transfers, der(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck eines unternehmensinternen Transfers, der

eine Dauer von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nichteine Dauer von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen nicht

überschreitet, bedarf ein Ausländer abweichend von § 4 Absatz 1 keinesüberschreitet, bedarf ein Ausländer abweichend von § 4 Absatz 1 keines

Aufenthaltstitels, wenn die ihn aufnehmende Niederlassung in dem anderenAufenthaltstitels, wenn die ihn aufnehmende Niederlassung in dem anderen

Mitgliedstaat dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der zuständigenMitgliedstaat dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der zuständigen

Behörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass der Ausländer dieBehörde des anderen Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass der Ausländer die

Ausübung einer Beschäftigung im Bundesgebiet beabsichtigt, und dem BundesamtAusübung einer Beschäftigung im Bundesgebiet beabsichtigt, und dem Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge mit der Mitteilung vorlegtfür Migration und Flüchtlinge mit der Mitteilung vorlegt

1. den Nachweis, dass der Ausländer einen gültigen nach der Richtlinie (EU)1. den Nachweis, dass der Ausländer einen gültigen nach der Richtlinie (EU)

2014/66 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen2014/66 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen

Union besitzt,Union besitzt,

2. den Nachweis, dass die inländische aufnehmende Niederlassung demselben2. den Nachweis, dass die inländische aufnehmende Niederlassung demselben

Unternehmen oder derselben Unternehmensgruppe angehört wie dasjenigeUnternehmen oder derselben Unternehmensgruppe angehört wie dasjenige

Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union, dem der AusländerUnternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union, dem der Ausländer

angehört,angehört,

3. einen Arbeitsvertrag und erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben gemäß3. einen Arbeitsvertrag und erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben gemäß

den Vorgaben in § 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, der oder das bereits denden Vorgaben in § 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, der oder das bereits den

zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates vorgelegt wurde,zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates vorgelegt wurde,

4. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des4. die Kopie eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzes des

Ausländers,Ausländers,

5. den Nachweis, dass eine Berufsausübungserlaubnis erteilt wurde oder ihre5. den Nachweis, dass eine Berufsausübungserlaubnis erteilt wurde oder ihre

Erteilung zugesagt ist, soweit diese erforderlich ist.Erteilung zugesagt ist, soweit diese erforderlich ist.



Die aufnehmende Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat hat die Mitteilung zuDie aufnehmende Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat hat die Mitteilung zu

dem Zeitpunkt zu machen, zu dem der Ausländer in dem anderen Mitgliedstaat derdem Zeitpunkt zu machen, zu dem der Ausländer in dem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels imEuropäischen Union den Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels im

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2014/66 stellt. Ist der aufnehmendenAnwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2014/66 stellt. Ist der aufnehmenden

Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat zu diesem Zeitpunkt die Absicht desNiederlassung in dem anderen Mitgliedstaat zu diesem Zeitpunkt die Absicht des

Transfers in eine Niederlassung im Bundesgebiet noch nicht bekannt, so hat sie dieTransfers in eine Niederlassung im Bundesgebiet noch nicht bekannt, so hat sie die

Mitteilung zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Absicht bekannt wird. BeiMitteilung zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem ihr die Absicht bekannt wird. Bei

der Erteilung des Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 1 durch einen Staat, derder Erteilung des Aufenthaltstitels nach Satz 1 Nummer 1 durch einen Staat, der

nicht Schengen-Staat ist, und bei der Einreise über einen Staat, der nichtnicht Schengen-Staat ist, und bei der Einreise über einen Staat, der nicht

Schengen-Staat ist, hat der Ausländer eine Kopie der Mitteilung mitzuführen undSchengen-Staat ist, hat der Ausländer eine Kopie der Mitteilung mitzuführen und

den zuständigen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.den zuständigen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen.

(2) Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und(2) Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und

wurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach Absatz 4 abgelehnt, so darf derwurden die Einreise und der Aufenthalt nicht nach Absatz 4 abgelehnt, so darf der

Ausländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 NummerAusländer jederzeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 Nummer

1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das Bundesgebiet1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das Bundesgebiet

einreisen und sich dort zum Zweck des unternehmensinternen Transfers aufhalten.einreisen und sich dort zum Zweck des unternehmensinternen Transfers aufhalten.

Erfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt, so darf derErfolgt die Mitteilung zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt, so darf der

Ausländer nach Zugang der Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer des in AbsatzAusländer nach Zugang der Mitteilung innerhalb der Gültigkeitsdauer des in Absatz

1 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das1 Satz 1 Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des anderen Mitgliedstaates in das

Bundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck des unternehmensinternenBundesgebiet einreisen und sich dort zum Zweck des unternehmensinternen

Transfers aufhalten.Transfers aufhalten.

(3) Die Einreise und der Aufenthalt werden durch das Bundesamt für Migration und(3) Die Einreise und der Aufenthalt werden durch das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge abgelehnt, wennFlüchtlinge abgelehnt, wenn

1. das Arbeitsentgelt, das dem Ausländer während des unternehmensinternen1. das Arbeitsentgelt, das dem Ausländer während des unternehmensinternen

Transfers im Bundesgebiet gewährt wird, ungünstiger ist als das ArbeitsentgeltTransfers im Bundesgebiet gewährt wird, ungünstiger ist als das Arbeitsentgelt

vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer,vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer,

2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 nicht2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 nicht

vorliegen,vorliegen,

3. die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in betrügerischer Weise erworben3. die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in betrügerischer Weise erworben

oder gefälscht oder manipuliert wurden,oder gefälscht oder manipuliert wurden,

4. der Ausländer sich schon länger als drei Jahre in der Europäischen Union4. der Ausländer sich schon länger als drei Jahre in der Europäischen Union

aufhält oder, falls es sich um einen Trainee handelt, länger als ein Jahr in deraufhält oder, falls es sich um einen Trainee handelt, länger als ein Jahr in der

Europäischen Union aufhält oderEuropäischen Union aufhält oder

5. ein Ausweisungsinteresse besteht.5. ein Ausweisungsinteresse besteht.

Eine Ablehnung hat in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 spätestens 20 TageEine Ablehnung hat in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 spätestens 20 Tage



nach Zugang der vollständigen Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 beim Bundesamtnach Zugang der vollständigen Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 beim Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge zu erfolgen. Im Fall des Satzes 1 Nummer 5 ist einefür Migration und Flüchtlinge zu erfolgen. Im Fall des Satzes 1 Nummer 5 ist eine

Ablehnung durch die Ausländerbehörde jederzeit während des Aufenthalts desAblehnung durch die Ausländerbehörde jederzeit während des Aufenthalts des

Ausländers möglich; § 73 Absatz 3c ist entsprechend anwendbar. Die Ablehnung istAusländers möglich; § 73 Absatz 3c ist entsprechend anwendbar. Die Ablehnung ist

neben dem Ausländer auch der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaatesneben dem Ausländer auch der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates

sowie der aufnehmenden Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat bekannt zusowie der aufnehmenden Niederlassung in dem anderen Mitgliedstaat bekannt zu

geben. Bei fristgerechter Ablehnung hat der Ausländer die Erwerbstätigkeitgeben. Bei fristgerechter Ablehnung hat der Ausländer die Erwerbstätigkeit

unverzüglich einzustellen; die bis dahin nach Absatz 1 Satz 1 bestehendeunverzüglich einzustellen; die bis dahin nach Absatz 1 Satz 1 bestehende

Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels entfällt.Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels entfällt.

(4) Sofern innerhalb von 20 Tagen nach Zugang der in Absatz 1 Satz 1 genannten(4) Sofern innerhalb von 20 Tagen nach Zugang der in Absatz 1 Satz 1 genannten

Mitteilung keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts des Ausländers nachMitteilung keine Ablehnung der Einreise und des Aufenthalts des Ausländers nach

Absatz 3 erfolgt, ist dem Ausländer durch das Bundesamt für Migration undAbsatz 3 erfolgt, ist dem Ausländer durch das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise und zumFlüchtlinge eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Einreise und zum

Aufenthalt zum Zweck des unternehmensinternen Transfers im Rahmen derAufenthalt zum Zweck des unternehmensinternen Transfers im Rahmen der

kurzfristigen Mobilität auszustellen.kurzfristigen Mobilität auszustellen.

(5) Nach der Ablehnung gemäß Absatz 3 oder der Ausstellung der Bescheinigung(5) Nach der Ablehnung gemäß Absatz 3 oder der Ausstellung der Bescheinigung

im Sinne von Absatz 4 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist dieim Sinne von Absatz 4 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist die

Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitere aufenthaltsrechtlicheAusländerbehörde gemäß § 71 Absatz 1 für weitere aufenthaltsrechtliche

Maßnahmen und Entscheidungen zuständig. Der Ausländer hat derMaßnahmen und Entscheidungen zuständig. Der Ausländer hat der

Ausländerbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn der Aufenthaltstitel nach AbsatzAusländerbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn der Aufenthaltstitel nach Absatz

1 Satz 1 Nummer 1 durch den anderen Mitgliedstaat verlängert wurde.1 Satz 1 Nummer 1 durch den anderen Mitgliedstaat verlängert wurde.

§ 19b Mobiler-ICT-Karte§ 19b Mobiler-ICT-Karte

(1) Eine Mobiler-ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel nach der Richtlinie (EU) 2014/66(1) Eine Mobiler-ICT-Karte ist ein Aufenthaltstitel nach der Richtlinie (EU) 2014/66

zum Zweck eines unternehmensinternen Transfers im Sinne des § 19 Absatz 1 Satzzum Zweck eines unternehmensinternen Transfers im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz

2, wenn der Ausländer einen für die Dauer des Antragsverfahrens gültigen nach der2, wenn der Ausländer einen für die Dauer des Antragsverfahrens gültigen nach der

Richtlinie (EU) 2014/66 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen MitgliedstaatesRichtlinie (EU) 2014/66 erteilten Aufenthaltstitel eines anderen Mitgliedstaates

besitzt.besitzt.

(2) Einem Ausländer wird die Mobiler-ICT-Karte erteilt, wenn(2) Einem Ausländer wird die Mobiler-ICT-Karte erteilt, wenn

1. er als Führungskraft, Spezialist oder Trainee tätig wird,1. er als Führungskraft, Spezialist oder Trainee tätig wird,

2. der unternehmensinterne Transfer mehr als 90 Tage dauert und2. der unternehmensinterne Transfer mehr als 90 Tage dauert und

3. er einen für die Dauer des Transfers gültigen Arbeitsvertrag und3. er einen für die Dauer des Transfers gültigen Arbeitsvertrag und

erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben vorweist, worin enthalten sind:erforderlichenfalls ein Abordnungsschreiben vorweist, worin enthalten sind:

a) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu sonstigen Arbeitsbedingungen für diea) Einzelheiten zu Ort, Art, Entgelt und zu sonstigen Arbeitsbedingungen für die

Dauer des Transfers sowieDauer des Transfers sowie



b) der Nachweis, dass der Ausländer nach Beendigung des Transfers in eineb) der Nachweis, dass der Ausländer nach Beendigung des Transfers in eine

außerhalb der Europäischen Union ansässige Niederlassung des gleichenaußerhalb der Europäischen Union ansässige Niederlassung des gleichen

Unternehmens oder der gleichen Unternehmensgruppe zurückkehren kann.Unternehmens oder der gleichen Unternehmensgruppe zurückkehren kann.

(3) Wird der Antrag auf Erteilung der Mobiler-ICT-Karte mindestens 20 Tage vor(3) Wird der Antrag auf Erteilung der Mobiler-ICT-Karte mindestens 20 Tage vor

Beginn des Aufenthalts im Bundesgebiet gestellt und ist der Aufenthaltstitel desBeginn des Aufenthalts im Bundesgebiet gestellt und ist der Aufenthaltstitel des

anderen Mitgliedstaates weiterhin gültig, so gelten bis zur Entscheidung deranderen Mitgliedstaates weiterhin gültig, so gelten bis zur Entscheidung der

Ausländerbehörde der Aufenthalt und die Beschäftigung des Ausländers für bis zuAusländerbehörde der Aufenthalt und die Beschäftigung des Ausländers für bis zu

90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen als erlaubt.90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen als erlaubt.

(4) Der Antrag wird abgelehnt, wenn er parallel zu einer Mitteilung nach § 19a(4) Der Antrag wird abgelehnt, wenn er parallel zu einer Mitteilung nach § 19a

Absatz 1 Satz 1 gestellt wurde. Abgelehnt wird ein Antrag auch, wenn er zwarAbsatz 1 Satz 1 gestellt wurde. Abgelehnt wird ein Antrag auch, wenn er zwar

während des Aufenthalts nach § 19a, aber nicht mindestens 20 Tage vor Ablaufwährend des Aufenthalts nach § 19a, aber nicht mindestens 20 Tage vor Ablauf

dieses Aufenthalts vollständig gestellt wurde.dieses Aufenthalts vollständig gestellt wurde.

(5) Die Mobiler-ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn sich der Ausländer im Rahmen(5) Die Mobiler-ICT-Karte wird nicht erteilt, wenn sich der Ausländer im Rahmen

des unternehmensinternen Transfers im Bundesgebiet länger aufhalten wird als indes unternehmensinternen Transfers im Bundesgebiet länger aufhalten wird als in

anderen Mitgliedstaaten.anderen Mitgliedstaaten.

(6) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn(6) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn

1. die Höchstdauer des unternehmensinternen Transfers nach § 19 Absatz 41. die Höchstdauer des unternehmensinternen Transfers nach § 19 Absatz 4

erreicht wurde odererreicht wurde oder

2. der in § 19 Absatz 6 Nummer 3 genannte Ablehnungsgrund vorliegt.2. der in § 19 Absatz 6 Nummer 3 genannte Ablehnungsgrund vorliegt.

(7) Die inländische aufnehmende Niederlassung ist verpflichtet, der zuständigen(7) Die inländische aufnehmende Niederlassung ist verpflichtet, der zuständigen

Ausländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 2 genanntenAusländerbehörde Änderungen in Bezug auf die in Absatz 2 genannten

Voraussetzungen unverzüglich, in der Regel innerhalb einer Woche, anzuzeigen.Voraussetzungen unverzüglich, in der Regel innerhalb einer Woche, anzuzeigen.

§ 19c Sonstige Beschäftigungszwecke; Beamte§ 19c Sonstige Beschäftigungszwecke; Beamte

(1) Einem Ausländer kann unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft eine(1) Einem Ausländer kann unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft eine

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn dieAufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die

Beschäftigungsverordnung oder eine zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt,Beschäftigungsverordnung oder eine zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt,

dass der Ausländer zur Ausübung dieser Beschäftigung zugelassen werden kann.dass der Ausländer zur Ausübung dieser Beschäftigung zugelassen werden kann.

(2) Einem Ausländer mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen kann eine(2) Einem Ausländer mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen kann eine

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteiltAufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteilt

werden, wenn die Beschäftigungsverordnung bestimmt, dass der Ausländer zurwerden, wenn die Beschäftigungsverordnung bestimmt, dass der Ausländer zur

Ausübung dieser Beschäftigung zugelassen werden kann.Ausübung dieser Beschäftigung zugelassen werden kann.

(3) Einem Ausländer kann im begründeten Einzelfall eine Aufenthaltserlaubnis(3) Einem Ausländer kann im begründeten Einzelfall eine Aufenthaltserlaubnis

erteilt werden, wenn an seiner Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere einerteilt werden, wenn an seiner Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere ein

regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.



(4) Einem Ausländer, der in einem Beamtenverhältnis zu einem deutschen(4) Einem Ausländer, der in einem Beamtenverhältnis zu einem deutschen

Dienstherrn steht, wird ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eineDienstherrn steht, wird ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine

Aufenthaltserlaubnis zur Erfüllung seiner Dienstpflichten im Bundesgebiet erteilt.Aufenthaltserlaubnis zur Erfüllung seiner Dienstpflichten im Bundesgebiet erteilt.

Die Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer von drei Jahren erteilt, wenn dasDie Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer von drei Jahren erteilt, wenn das

Dienstverhältnis nicht auf einen kürzeren Zeitraum befristet ist. Nach drei JahrenDienstverhältnis nicht auf einen kürzeren Zeitraum befristet ist. Nach drei Jahren

wird eine Niederlassungserlaubnis abweichend von § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1wird eine Niederlassungserlaubnis abweichend von § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1

und 3 erteilt.und 3 erteilt.

§ 19d Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der§ 19d Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der

BeschäftigungBeschäftigung

(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung

einer der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung erteilt werden,einer der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung erteilt werden,

wenn der Ausländerwenn der Ausländer

1. im Bundesgebiet1. im Bundesgebiet

a) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten odera) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder

vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf oder ein Hochschulstudiumvergleichbar geregelten Ausbildungsberuf oder ein Hochschulstudium

abgeschlossen hat, oderabgeschlossen hat, oder

b) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschlussb) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss

vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss seit zwei Jahrenvergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss seit zwei Jahren

ununterbrochen eine dem Abschluss angemessene Beschäftigung ausgeübt hat,ununterbrochen eine dem Abschluss angemessene Beschäftigung ausgeübt hat,

oderoder

c) seit drei Jahren ununterbrochen eine qualifizierte Beschäftigung ausgeübt hatc) seit drei Jahren ununterbrochen eine qualifizierte Beschäftigung ausgeübt hat

und innerhalb des letzten Jahres vor Beantragung der Aufenthaltserlaubnis fürund innerhalb des letzten Jahres vor Beantragung der Aufenthaltserlaubnis für

seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen oder anderenseinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen oder anderen

Haushaltsangehörigen nicht auf öffentliche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zurHaushaltsangehörigen nicht auf öffentliche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zur

Deckung der notwendigen Kosten für Unterkunft und Heizung angewiesen war, undDeckung der notwendigen Kosten für Unterkunft und Heizung angewiesen war, und

2. über ausreichenden Wohnraum verfügt,2. über ausreichenden Wohnraum verfügt,

3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante

Umstände getäuscht hat,Umstände getäuscht hat,

5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich

hinausgezögert oder behindert hat,hinausgezögert oder behindert hat,

6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und

diese auch nicht unterstützt unddiese auch nicht unterstützt und



7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt

wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90

Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder demTagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem

Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außerAsylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer

Betracht bleiben.Betracht bleiben.

(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 60c erteilt,(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 60c erteilt,

ist nach erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbildung für eine der erworbenenist nach erfolgreichem Abschluss dieser Berufsausbildung für eine der erworbenen

beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung eine Aufenthaltserlaubnisberuflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung eine Aufenthaltserlaubnis

für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Absatzesfür die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes

1 Nummer 2 bis 3 und 6 bis 7 vorliegen.1 Nummer 2 bis 3 und 6 bis 7 vorliegen.

(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der

Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegende Arbeitsverhältnis ausErteilung dieser Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegende Arbeitsverhältnis aus

Gründen, die in der Person des Ausländers liegen, aufgelöst wird oder derGründen, die in der Person des Ausländers liegen, aufgelöst wird oder der

Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen StraftatAusländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat

verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bisverurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis

zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder demzu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem

Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außerAsylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer

Betracht bleiben.Betracht bleiben.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der(2) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der

beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung zu jeder Beschäftigung.beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung zu jeder Beschäftigung.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Absatz 2 und § 10 Absatz 3(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Absatz 2 und § 10 Absatz 3

Satz 1 erteilt werden.Satz 1 erteilt werden.

§ 19e Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst§ 19e Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst

(1) Einem Ausländer wird eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Teilnahme an(1) Einem Ausländer wird eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Teilnahme an

einem europäischen Freiwilligendienst nach der Richtlinie (EU) 2016/801 erteilt,einem europäischen Freiwilligendienst nach der Richtlinie (EU) 2016/801 erteilt,

wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch diewenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch die

Beschäftigungsverordnung oder durch zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmtBeschäftigungsverordnung oder durch zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt

ist, dass die Teilnahme an einem europäischen Freiwilligendienst ohne Zustimmungist, dass die Teilnahme an einem europäischen Freiwilligendienst ohne Zustimmung

der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist und der Ausländer eine Vereinbarung mitder Bundesagentur für Arbeit zulässig ist und der Ausländer eine Vereinbarung mit

der aufnehmenden Einrichtung vorlegt, die Folgendes enthält:der aufnehmenden Einrichtung vorlegt, die Folgendes enthält:

1. eine Beschreibung des Freiwilligendienstes,1. eine Beschreibung des Freiwilligendienstes,

2. Angaben über die Dauer des Freiwilligendienstes und über die Dienstzeiten des2. Angaben über die Dauer des Freiwilligendienstes und über die Dienstzeiten des

Ausländers,Ausländers,

3. Angaben über die Bedingungen der Tätigkeit und der Betreuung des Ausländers,3. Angaben über die Bedingungen der Tätigkeit und der Betreuung des Ausländers,



4. Angaben über die dem Ausländer zur Verfügung stehenden Mittel für4. Angaben über die dem Ausländer zur Verfügung stehenden Mittel für

Lebensunterhalt und Unterkunft sowie Angaben über Taschengeld, das ihm für dieLebensunterhalt und Unterkunft sowie Angaben über Taschengeld, das ihm für die

Dauer des Aufenthalts mindestens zur Verfügung steht, undDauer des Aufenthalts mindestens zur Verfügung steht, und

5. Angaben über die Ausbildung, die der Ausländer gegebenenfalls erhält, damit er5. Angaben über die Ausbildung, die der Ausländer gegebenenfalls erhält, damit er

die Aufgaben des Freiwilligendienstes ordnungsgemäß durchführen kann.die Aufgaben des Freiwilligendienstes ordnungsgemäß durchführen kann.

(2) Der Aufenthaltstitel für den Ausländer wird für die vereinbarte Dauer der(2) Der Aufenthaltstitel für den Ausländer wird für die vereinbarte Dauer der

Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst, höchstens jedoch für ein JahrTeilnahme am europäischen Freiwilligendienst, höchstens jedoch für ein Jahr

erteilt.erteilt.

§ 19f Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln nach den §§ 16b, 16c, 16e, 16f,§ 19f Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln nach den §§ 16b, 16c, 16e, 16f,

17, 18b Absatz 2, den §§ 18d, 18e, 18f und 19e17, 18b Absatz 2, den §§ 18d, 18e, 18f und 19e

(1) Ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1 und 5, den §§ 16e, 17 Absatz 2, § 18b(1) Ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1 und 5, den §§ 16e, 17 Absatz 2, § 18b

Absatz 2, den §§ 18d und 19e wird nicht erteilt an Ausländer,Absatz 2, den §§ 18d und 19e wird nicht erteilt an Ausländer,

1. die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, weil sie einen1. die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, weil sie einen

Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder auf GewährungAntrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder auf Gewährung

subsidiären Schutzes im Sinne der Richtlinie (EG) 2004/83 oder auf Zuerkennungsubsidiären Schutzes im Sinne der Richtlinie (EG) 2004/83 oder auf Zuerkennung

internationalen Schutzes im Sinne der Richtlinie (EU) 2011/95 gestellt haben, oderinternationalen Schutzes im Sinne der Richtlinie (EU) 2011/95 gestellt haben, oder

die in einem Mitgliedstaat internationalen Schutz im Sinne der Richtlinie (EU)die in einem Mitgliedstaat internationalen Schutz im Sinne der Richtlinie (EU)

2011/95 genießen,2011/95 genießen,

2. die sich im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem2. die sich im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten oder die in einem MitgliedstaatMitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten oder die in einem Mitgliedstaat

einen Antrag auf Zuerkennung vorübergehenden Schutzes gestellt haben,einen Antrag auf Zuerkennung vorübergehenden Schutzes gestellt haben,

3. deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus3. deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde,tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde,

4. die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU oder einen Aufenthaltstitel, der4. die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU oder einen Aufenthaltstitel, der

durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage derdurch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage der

Richtlinie (EG) 2003/109 erteilt wurde, besitzen,Richtlinie (EG) 2003/109 erteilt wurde, besitzen,

5. die auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und ihren5. die auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und ihren

Mitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten andererseits ein Recht auf freienMitgliedstaaten einerseits und Drittstaaten andererseits ein Recht auf freien

Personenverkehr genießen, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist.Personenverkehr genießen, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist.

(2) Eine Blaue Karte EU nach § 18b Absatz 2 wird über die in Absatz 1 genannten(2) Eine Blaue Karte EU nach § 18b Absatz 2 wird über die in Absatz 1 genannten

Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt an Ausländer,Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt an Ausländer,

1. die einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 besitzen, der nicht auf Grund des §1. die einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 besitzen, der nicht auf Grund des §

23 Absatz 2 oder 4 erteilt wurde, oder eine vergleichbare Rechtsstellung in einem23 Absatz 2 oder 4 erteilt wurde, oder eine vergleichbare Rechtsstellung in einem



anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union innehaben; Gleiches gilt, wenn sieanderen Mitgliedstaat der Europäischen Union innehaben; Gleiches gilt, wenn sie

einen solchen Titel oder eine solche Rechtsstellung beantragt haben und über deneinen solchen Titel oder eine solche Rechtsstellung beantragt haben und über den

Antrag noch nicht abschließend entschieden worden ist,Antrag noch nicht abschließend entschieden worden ist,

2. deren Einreise in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union Verpflichtungen2. deren Einreise in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union Verpflichtungen

unterliegt, die sich aus internationalen Abkommen zur Erleichterung der Einreiseunterliegt, die sich aus internationalen Abkommen zur Erleichterung der Einreise

und des vorübergehenden Aufenthalts bestimmter Kategorien von natürlichenund des vorübergehenden Aufenthalts bestimmter Kategorien von natürlichen

Personen, die handels- und investitionsbezogene Tätigkeiten ausüben, herleiten,Personen, die handels- und investitionsbezogene Tätigkeiten ausüben, herleiten,

3. die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als Saisonarbeitnehmer3. die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als Saisonarbeitnehmer

zugelassen wurden, oderzugelassen wurden, oder

4. die unter die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4. die unter die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen dervom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der

Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1) in der FassungErbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1) in der Fassung

der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.

Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung vonJuni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von

Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 173 vomArbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 173 vom

9.7.2018, S. 16) fallen, für die Dauer ihrer Entsendung nach Deutschland.9.7.2018, S. 16) fallen, für die Dauer ihrer Entsendung nach Deutschland.

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 17 Absatz 2, den §§ 18d und(3) Eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 17 Absatz 2, den §§ 18d und

19e wird über die in Absatz 1 genannten Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt an19e wird über die in Absatz 1 genannten Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt an

Ausländer, die eine Blaue Karte EU nach § 18b Absatz 2 oder einenAusländer, die eine Blaue Karte EU nach § 18b Absatz 2 oder einen

Aufenthaltstitel, der durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufAufenthaltstitel, der durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf

Grundlage der Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über dieGrundlage der Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zurBedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur

Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung (ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 17)Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung (ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 17)

erteilt wurde, besitzen. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18d wird darüber hinauserteilt wurde, besitzen. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18d wird darüber hinaus

nicht erteilt, wenn die Forschungstätigkeit Bestandteil eines Promotionsstudiumsnicht erteilt, wenn die Forschungstätigkeit Bestandteil eines Promotionsstudiums

als Vollzeitstudienprogramm ist.als Vollzeitstudienprogramm ist.

(4) Der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 16f,(4) Der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 16f,

17, 18d, 18f und 19e kann abgelehnt werden, wenn17, 18d, 18f und 19e kann abgelehnt werden, wenn

1. die aufnehmende Einrichtung hauptsächlich zu dem Zweck gegründet wurde, die1. die aufnehmende Einrichtung hauptsächlich zu dem Zweck gegründet wurde, die

Einreise und den Aufenthalt von Ausländern zu dem in der jeweiligen VorschriftEinreise und den Aufenthalt von Ausländern zu dem in der jeweiligen Vorschrift

genannten Zweck zu erleichtern,genannten Zweck zu erleichtern,

2. über das Vermögen der aufnehmenden Einrichtung ein Insolvenzverfahren2. über das Vermögen der aufnehmenden Einrichtung ein Insolvenzverfahren

eröffnet wurde, das auf Auflösung der Einrichtung und Abwicklung deseröffnet wurde, das auf Auflösung der Einrichtung und Abwicklung des

Geschäftsbetriebs gerichtet ist,Geschäftsbetriebs gerichtet ist,

3. die aufnehmende Einrichtung im Rahmen der Durchführung eines3. die aufnehmende Einrichtung im Rahmen der Durchführung eines



Insolvenzverfahrens aufgelöst wurde und der Geschäftsbetrieb abgewickelt wurde,Insolvenzverfahrens aufgelöst wurde und der Geschäftsbetrieb abgewickelt wurde,

4. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der aufnehmenden4. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der aufnehmenden

Einrichtung mangels Masse abgelehnt wurde und der Geschäftsbetrieb eingestelltEinrichtung mangels Masse abgelehnt wurde und der Geschäftsbetrieb eingestellt

wurde,wurde,

5. die aufnehmende Einrichtung keine Geschäftstätigkeit ausübt oder5. die aufnehmende Einrichtung keine Geschäftstätigkeit ausübt oder

6. Beweise oder konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer den6. Beweise oder konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer den

Aufenthalt zu anderen Zwecken nutzen wird als zu jenen, für die er die ErteilungAufenthalt zu anderen Zwecken nutzen wird als zu jenen, für die er die Erteilung

der Aufenthaltserlaubnis beantragt.der Aufenthaltserlaubnis beantragt.

(5) Die Einreise und der Aufenthalt nach § 16c oder § 18e werden durch das(5) Die Einreise und der Aufenthalt nach § 16c oder § 18e werden durch das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt, wennBundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt, wenn

1. die jeweiligen Voraussetzungen von § 16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 nicht1. die jeweiligen Voraussetzungen von § 16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 nicht

vorliegen,vorliegen,

2. die nach § 16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in2. die nach § 16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in

betrügerischer Weise erworben, gefälscht oder manipuliert wurden,betrügerischer Weise erworben, gefälscht oder manipuliert wurden,

3. einer der Ablehnungsgründe des Absatzes 4 vorliegt oder3. einer der Ablehnungsgründe des Absatzes 4 vorliegt oder

4. ein Ausweisungsinteresse besteht.4. ein Ausweisungsinteresse besteht.

Eine Ablehnung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 hat innerhalb von 30 Tagen nachEine Ablehnung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 hat innerhalb von 30 Tagen nach

Zugang der vollständigen Mitteilung nach § 16c Absatz 1 Satz 1 oder § 18e AbsatzZugang der vollständigen Mitteilung nach § 16c Absatz 1 Satz 1 oder § 18e Absatz

1 Satz 1 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu erfolgen. Im Fall des1 Satz 1 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu erfolgen. Im Fall des

Satzes 1 Nummer 4 ist eine Ablehnung durch die Ausländerbehörde jederzeitSatzes 1 Nummer 4 ist eine Ablehnung durch die Ausländerbehörde jederzeit

während des Aufenthalts des Ausländers möglich; § 73 Absatz 3c ist entsprechendwährend des Aufenthalts des Ausländers möglich; § 73 Absatz 3c ist entsprechend

anwendbar. Die Ablehnung ist neben dem Ausländer auch der zuständigen Behördeanwendbar. Die Ablehnung ist neben dem Ausländer auch der zuständigen Behörde

des anderen Mitgliedstaates und der mitteilenden Einrichtung schriftlich bekannt zudes anderen Mitgliedstaates und der mitteilenden Einrichtung schriftlich bekannt zu

geben.geben.

§ 20 Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte§ 20 Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte

(1) Einer Fachkraft mit Berufsausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu(1) Einer Fachkraft mit Berufsausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu

sechs Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihresechs Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihre

Qualifikation befähigt, erteilt werden, wenn die Fachkraft über der angestrebtenQualifikation befähigt, erteilt werden, wenn die Fachkraft über der angestrebten

Tätigkeit entsprechende deutsche Sprachkenntnisse verfügt. Auf Ausländer, dieTätigkeit entsprechende deutsche Sprachkenntnisse verfügt. Auf Ausländer, die

sich bereits im Bundesgebiet aufhalten, findet Satz 1 nur Anwendung, wenn diesesich bereits im Bundesgebiet aufhalten, findet Satz 1 nur Anwendung, wenn diese

unmittelbar vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 im Besitz einesunmittelbar vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 im Besitz eines

Aufenthaltstitels zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder nach § 16e waren. DasAufenthaltstitels zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder nach § 16e waren. Das

Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mitBundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit



Zustimmung des Bundesrates Berufsgruppen bestimmen, in denen FachkräftenZustimmung des Bundesrates Berufsgruppen bestimmen, in denen Fachkräften

keine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 erteilt werden darf. Diekeine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 erteilt werden darf. Die

Aufenthaltserlaubnis berechtigt nur zur Ausübung von Probebeschäftigungen bis zuAufenthaltserlaubnis berechtigt nur zur Ausübung von Probebeschäftigungen bis zu

zehn Stunden je Woche, zu deren Ausübung die erworbene Qualifikation diezehn Stunden je Woche, zu deren Ausübung die erworbene Qualifikation die

Fachkraft befähigt.Fachkraft befähigt.

(2) Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis für(2) Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis für

bis zu sechs Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihrebis zu sechs Monate zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihre

Qualifikation befähigt, erteilt werden. Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend.Qualifikation befähigt, erteilt werden. Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend.

(3) Zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung seine Qualifikation(3) Zur Suche nach einem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung seine Qualifikation

befähigt,befähigt,

1. wird einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums im1. wird einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums im

Bundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16b oder § 16c eineBundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16b oder § 16c eine

Aufenthaltserlaubnis für bis zu 18 Monate erteilt,Aufenthaltserlaubnis für bis zu 18 Monate erteilt,

2. wird einem Ausländer nach Abschluss der Forschungstätigkeit im Rahmen eines2. wird einem Ausländer nach Abschluss der Forschungstätigkeit im Rahmen eines

Aufenthalts nach § 18d oder § 18f eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu neun MonateAufenthalts nach § 18d oder § 18f eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu neun Monate

erteilt,erteilt,

3. kann einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss einer qualifizierten3. kann einem Ausländer nach erfolgreichem Abschluss einer qualifizierten

Berufsausbildung im Bundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16a eineBerufsausbildung im Bundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16a eine

Aufenthaltserlaubnis für bis zu zwölf Monate erteilt werden, oderAufenthaltserlaubnis für bis zu zwölf Monate erteilt werden, oder

4. kann einem Ausländer nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der4. kann einem Ausländer nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der

Berufsqualifikation oder der Erteilung der Berufsausübungserlaubnis imBerufsqualifikation oder der Erteilung der Berufsausübungserlaubnis im

Bundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16d eine AufenthaltserlaubnisBundesgebiet im Rahmen eines Aufenthalts nach § 16d eine Aufenthaltserlaubnis

für bis zu zwölf Monate erteilt werden,für bis zu zwölf Monate erteilt werden,

sofern der Arbeitsplatz nach den Bestimmungen der §§ 18a, 18b, 18d, 19c und 21sofern der Arbeitsplatz nach den Bestimmungen der §§ 18a, 18b, 18d, 19c und 21

von Ausländern besetzt werden darf.von Ausländern besetzt werden darf.

(4) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 bis 3 setzt die(4) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 bis 3 setzt die

Lebensunterhaltssicherung voraus. Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis überLebensunterhaltssicherung voraus. Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis über

die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Höchstzeiträume hinaus ist ausgeschlossen.die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Höchstzeiträume hinaus ist ausgeschlossen.

Eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 kann erneut nur erteiltEine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 kann erneut nur erteilt

werden, wenn sich der Ausländer nach seiner Ausreise mindestens so lange imwerden, wenn sich der Ausländer nach seiner Ausreise mindestens so lange im

Ausland aufgehalten hat, wie er sich zuvor auf der Grundlage einerAusland aufgehalten hat, wie er sich zuvor auf der Grundlage einer

Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 im Bundesgebiet aufgehalten hat. § 9Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 im Bundesgebiet aufgehalten hat. § 9

findet keine Anwendung.findet keine Anwendung.

§ 21 Selbständige Tätigkeit§ 21 Selbständige Tätigkeit



(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer

selbständigen Tätigkeit erteilt werden, wennselbständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn

1. ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis besteht,1. ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis besteht,

2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und

3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine

Kreditzusage gesichert ist.Kreditzusage gesichert ist.

Die Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1 richtet sich insbesondere nachDie Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1 richtet sich insbesondere nach

der Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den unternehmerischender Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den unternehmerischen

Erfahrungen des Ausländers, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den AuswirkungenErfahrungen des Ausländers, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen

auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für Innovationauf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für Innovation

und Forschung. Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten Tätigkeitund Forschung. Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten Tätigkeit

fachkundigen Körperschaften, die zuständigen Gewerbebehörden, die öffentlich-fachkundigen Körperschaften, die zuständigen Gewerbebehörden, die öffentlich-

rechtlichen Berufsvertretungen und die für die Berufszulassung zuständigenrechtlichen Berufsvertretungen und die für die Berufszulassung zuständigen

Behörden zu beteiligen.Behörden zu beteiligen.

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit kann(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit kann

auch erteilt werden, wenn völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage derauch erteilt werden, wenn völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage der

Gegenseitigkeit bestehen.Gegenseitigkeit bestehen.

(2a) Einem Ausländer, der sein Studium an einer staatlichen oder staatlich(2a) Einem Ausländer, der sein Studium an einer staatlichen oder staatlich

anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung imanerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung im

Bundesgebiet erfolgreich abgeschlossen hat oder der als Forscher oderBundesgebiet erfolgreich abgeschlossen hat oder der als Forscher oder

Wissenschaftler eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18b, 18d oder § 19c AbsatzWissenschaftler eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18b, 18d oder § 19c Absatz

1 besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen1 besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen

Tätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Die beabsichtigte selbständigeTätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Die beabsichtigte selbständige

Tätigkeit muss einen Zusammenhang mit den in der HochschulausbildungTätigkeit muss einen Zusammenhang mit den in der Hochschulausbildung

erworbenen Kenntnissen oder der Tätigkeit als Forscher oder Wissenschaftlererworbenen Kenntnissen oder der Tätigkeit als Forscher oder Wissenschaftler

erkennen lassen.erkennen lassen.

(3) Ausländern, die älter sind als 45 Jahre, soll die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt(3) Ausländern, die älter sind als 45 Jahre, soll die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt

werden, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügen.werden, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügen.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei Jahre befristet. Nach drei(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei Jahre befristet. Nach drei

Jahren kann abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteiltJahren kann abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteilt

werden, wenn der Ausländer die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht hat undwerden, wenn der Ausländer die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht hat und

der Lebensunterhalt des Ausländers und seiner mit ihm in familiärer Gemeinschaftder Lebensunterhalt des Ausländers und seiner mit ihm in familiärer Gemeinschaft

lebenden Angehörigen, denen er Unterhalt zu leisten hat, durch ausreichendelebenden Angehörigen, denen er Unterhalt zu leisten hat, durch ausreichende

Einkünfte gesichert ist und die Voraussetzung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4Einkünfte gesichert ist und die Voraussetzung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

vorliegt.vorliegt.



(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer

freiberuflichen Tätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Eine erforderlichefreiberuflichen Tätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Eine erforderliche

Erlaubnis zur Ausübung des freien Berufes muss erteilt worden oder ihre ErteilungErlaubnis zur Ausübung des freien Berufes muss erteilt worden oder ihre Erteilung

zugesagt sein. Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. Absatz 4 ist nichtzugesagt sein. Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. Absatz 4 ist nicht

anzuwenden.anzuwenden.

(6) Einem Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck(6) Einem Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck

erteilt wird oder erteilt worden ist, kann unter Beibehaltung dieseserteilt wird oder erteilt worden ist, kann unter Beibehaltung dieses

Aufenthaltszwecks die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erlaubt werden,Aufenthaltszwecks die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erlaubt werden,

wenn die nach sonstigen Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse erteilt wurdenwenn die nach sonstigen Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse erteilt wurden

oder ihre Erteilung zugesagt ist.oder ihre Erteilung zugesagt ist.


